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Wissen Sie wirklich, was Sie tun?
Oder: Welcher Kran- und Schwertransport-Unternehmer eine 
Montage-Versicherung benötigt
von Claudia Bauer und Norbert Fliether

Die Welt dreht sich unaufhörlich und bringt jeden 
Tag etwas Neues hervor. Fast immer haben diese 
Veränderungen auch Einfluss auf andere Dinge oder 
Vorgänge in der unmittelbaren oder mittelbaren 
Umgebung. Veränderungen in der Risikosituation 
seiner Mandantschaft zu erkennen und darauf zu 
reagieren, gehört zu den wesentlichen Aufgaben 
eines Versicherungsmaklers. 

Der Versicherungsmakler 
muss das neue Risikopotential 
analysieren und versiche-
rungstechnische Lösungen 
formulieren. Nur selten kön-
nen die Spezialisten auf Sei-
ten des Maklers agieren und 
Produkte entwerfen oder an-
passen, bevor sich eine neue 
Risikosituation verwirklicht. 
In der Regel entsteht heimlich, 
still und leise ein neues Ge-
fährdungspotential, das häufig 
nur zufällig entdeckt wird. Die 
Mandanten ergreifen ganz ein-
fach eine unternehmerische 
Chance und fragen nicht lan-
ge nach dem versicherungs-
technischen Risiko. Als um 
seine Mandantschaft sich sor-
gender Versicherungsmakler 
mag man das bedauern, muss 
es aber wohl oder übel hin-

nehmen und sein alltägliches 
Handeln danach ausrichten. 

Was zuerst da war, das Huhn 
oder das Ei, ist in diesen Fällen 
ebenso klar wie die Antwort 
auf die Frage, wer wem „das Ei 
ins Nest gelegt“ hat.

Als Versicherungsspezi-
alisten für die Branche der 
Kran- und Schwertransport-
Unternehmer waren wir in 
letzter Zeit damit beschäftigt, 

ein äußerst interessantes ri-
sikotechnisches Ei auszubrü-
ten, das uns unter dem Titel 
MONTAGE „untergeschoben“ 
wurde. Die Problemstellung 
ist zwar nicht ganz neu, dafür 
aber komplex und nicht ohne 
Weiteres zu lösen. 

Das Vermieten von Mobil-
kranen und der horizontale bis 
vertikale Transport von Schwer-
gut – in den AGB der BSK als 
Leistungstypen 1 und 2 (LT 1 = 
Krangestellung, LT 2 = Kranar-
beit) juristisch präzise definiert 
und unterschieden – gehört 
zum althergebrachten Berufs-
bild des Kran- und Schwer- 
transport-Unternehmers.

Im Folgenden werden wir 
uns jedoch nur mit dem Leis-
tungstyp 2 beschäftigen, weil 
das Thema Montage nur im 

Zusammenhang mit diesem 
Vertragstyp von Relevanz ist.

Worum geht es? Es geht 
um latente Deckungslücken 
im Bereich der haftungsbe-
zogenen Versicherungen, als 
Folge eines erweiterten Tätig-
keitsprofils! Bevor wir uns dem 
eigentlichen Problem nähern 
und diese Frage im Detail be-
antworten, sind ein paar An-
merkungen zum allgemeinen 

Vertragsrecht und insbesonde-
re zur Frage der Vereinbarung 
von Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen beziehungsweise 
Individualvereinbarungen er-
forderlich.

In der Praxis kann man 
sich diese Rechtsfolge 
gut anhand der  Esels-
brücke „Meine-Deine-
Keine AGB“ merken. 

Was tun, wenn der Auftrag-
geber (AG) seine AGB durch-
zusetzen versucht?

Natürlich versucht jeder 
Kran- und Schwertransport-
Unternehmer (AN) seine AGB 
durchzusetzen. Bei den AGB 
BSK handelt es sich um die 
von der Bundesfachgruppe 
Schwertransporte und Kranar-
beiten empfohlenen Verbands-
bedingungen. Diese speziell 
auf die Bedürfnisse von Kran- 
und Schwertransport-Unter-
nehmen zugeschnittenen AGB 
sollten grundsätzlicher Be-
standteil sowohl bei Angebot-
abgabe als auch bei Auftrags-
bestätigung sein. Widerspricht 
der AG den ihm vorgegebenen 
AGB nicht, so kommt der Ver-
trag auf der Grundlage der 
AGB des AN zu Stande. 

Im Vorfeld einer erstmaligen 
Zusammenarbeit zwischen AN 
und seinem AG empfehlen wir, 
die AGB der BSK dem Angebot 
vollständig beizufügen.

Nun kommt es in der Pra-
xis häufig vor, dass beide Ver-
tragspartner auf ihre jeweiligen 
– sich mindestens partiell wi-
dersprechenden! – AGB ver-
weisen. In solchen Fällen gilt 
nicht mehr, dass die zuletzt 
genannten AGB die Grundlage 
für den Vertrag bilden (früher 
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herrschende Theorie des letz-
ten Wortes), vielmehr ist fest-
zustellen, dass AN und AG mit 
den AGB des jeweiligen Ver-
tragspartners nicht einverstan-
den sind. Folglich ist man sich 
hinsichtlich eines wesentlichen 
Elementes der Vertragsgestal-
tung nicht einig geworden.

In solchen Fällen liegt ein 

Dissens vor, der zur Folge hat, 
dass die jeweiligen AGB nur 
insoweit Gültigkeit haben, 
als sie übereinstimmen. Hin-
sichtlich der übrigen Teile 
greift die allgemein gültige 
Rechtslage. In der Praxis kann 
man sich diese Rechtsfolge 
gut anhand der Eselsbrücke 
„Meine-Deine-Keine AGB“ 
merken. 

Sofern die Leistung des 
Kran- und Schwertransport-
Unternehmers dem Fracht-
recht zuzuordnen ist, befin-

det er sich im Stadium sich 
widersprechender AGB immer 
noch auf sicherem Terrain, 
weil das Frachtrecht durch 
abweichende Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen (AGB) 
des AG nicht außer Kraft ge-
setzt werden kann. Die Haf-
tung ist innerhalb des dafür 
vorgesehenen Korridors (2-40 

SZR gemäß § 449 Abs. 2 HGB) 
zu fixieren. Andernfalls ist die 
Haftung auf 8,33 SZR pro Kilo 
limitiert.

Nur am Rande und ohne 
näher darauf einzugehen sei an 
dieser Stelle angemerkt, dass das 
Mietrecht (LT 1), anders als das 
Frachtrecht, nicht zwingend 
und demzufolge durch die AGB 
des AG abänderbar ist!

Häufig wird der Auftrag-
nehmer jedoch mit vom Auf-
traggeber verfassten geschrie-
benen Verträgen konfrontiert. 

Der Deckungsumfang der Schwerguthaftungs-
Versicherung ist ausschließlich abgestellt auf  

die allgemein gültige Rechtslage.

SPIERINGS
KRANEN

Viele klassische Kran- und Schwertransportunternehmen 
haben sich längst zu System-Dienstleistern entwickelt. Dabei 
darf die rechtliche und versicherungstechnische Absicherung 
nicht vernachlässigt werden.
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Der Deckungsumfang der 
Schwerguthaftungs-Versiche-
rung ist jedoch ausschließlich 
abgestellt auf die allgemein 
gültige Rechtslage (zum Bei-
spiel AGB / BSK beziehungs-
weise HGB)! Akzeptiert der AN 
die Individualvereinbarung 
(zum Beispiel geschriebener 
Vertrag) des AG, riskiert er 
den Versicherungsschutz sei-

ner Schwerguthaftungs-Versi-
cherung, weil eine Individu-
alvereinbarung – anders als 
bei sich abweichend gegen-
überstehenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) 
– das ansonsten zwingende 
Frachtrecht außer Kraft zu set-
zen vermag!

Als Zwischenfazit ist festzuhal-
ten:

•	 legen Sie den Verträgen mit 
Ihren Auftraggebern konse-
quent die AGB BSK zu Grun-
de;
•	 akzeptieren Sie allenfalls die 
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) Ihres AG, da 
sie das dem Leistungstyp 2 zu 

Grunde liegende Frachtrecht 
nicht aushebeln können;
•	 akzeptieren Sie ohne 
Rücksprache mit Ihrem Ver-
sicherungsmakler keine ge-
schriebenen Verträge (Indivi-
dualvereinbarungen) Ihres AG, 
weil Sie damit den Versiche-
rungsschutz Ihrer Schwergut- 
haftungs-Versicherung gefähr- 
den. Übermitteln Sie den zur 

Schon lange geht in der täglichen Praxis das 
Tätigkeitsspektrum über die engen Grenzen der 

„traditionellen“ Kranarbeit hinaus.

Wer sein Dienstleistungsange-
bot im Laufe der Jahre ausge-
baut hat, sollte prüfen, ob im 
Bereich der haftungsbezogenen 
Versicherungen Deckungslücken 
entstanden sind.

Tandemeinsatz in Budweis. Die tsche-
chische Stadt ist vor allem wegen des 
Budweiser Bieres weltbekannt.  
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Diskussion stehenden Ver-
tragsentwurf Ihrem Versi-
cherungsmakler, der Ihnen 
nach Abstimmung mit Ihrem 
Schwerguthaftungs-Versiche-
rer eine rechtsverbindliche 
Auskunft erteilen wird, ob 
und inwieweit Ihre nach der 
Individualvereinbarung vor-
gesehene Haftung durch Ihre 
Schwerguthaftungs-Versiche-
rung gedeckt ist oder nicht.

In den AGB BSK wird der 
Leistungstyp 2 (LT 2) – Kran-
arbeit – wie folgt definiert: 
„Kranarbeit ist Güterbeför-
derung, insbesondere das 
Anheben, Bewegen und die 
Ortsveränderung von Lasten 
und/oder Personen zu Arbeits-
zwecken mit Hilfe eines orts-
veränderlichen Hebezeuges 
und bezeichnet die Übernah-
me eines oder mehrerer ver-
einbarter Hebemanöver durch 
den Unternehmer nach dessen 
Weisung und Disposition.“

Solange der Kran- und 
Schwertransport-Unterneh-
mer nichts anderes macht 
als das, was mit LT 2 defi-
niert wird, bewegt er sich im 
Frachtrecht, wo er bestens 
aufgehoben ist, weil er im We-

sentlichen nur für den reinen 
Güterschaden haftet.

Aber wehe, wenn er aus 
diesem Tätigkeitsprofil aus-
bricht! Schon lange geht in 
der täglichen Praxis das Tätig-
keitsspektrum über die engen 
Grenzen der „traditionellen“ 
Kranarbeit hinaus, zum Bei-
spiel durch
•	 die Grob-Demontage: das 
Transportgut wird im Rahmen 
einer Grob-Demontage trans-
portfähig gemacht
•	 die Grob-Montage bezie-
hungsweise Grob-Remontage: 
das Transportgut wird mit dem 
neuen Fundament verbunden.

Diese Tätigkeiten werden, 
obgleich sie unstrittig dem 
Bereich Montage und nicht 
dem eigentlichen Transport 
(Kranarbeit) zuzuordnen sind, 
versicherungstechnisch der 
Schwerguthaftungs-Versiche-
rung zugeordnet, obgleich sie 
unter Leistungstyp 2 der AGB 

BSK keinerlei Erwähnung fin-
den. Der Grund dafür ist ein-
fach: Die als Grobmontagen 
im vorerwähnten Beispiel skiz-
zierten Tätigkeiten unterfallen, 
anders als zum Beispiel das Be- 
oder Entladen eines Lkw, nicht 
dem Frachtrecht gemäß der §§ 
407 ff. HGB! Genau genom-
men befinden wir uns schon 
hier im Recht des Werkver-
trages nach §§ 631 ff. BGB.

Die Schwerguthaftungs-
Versicherer erweitern den 
Versicherungsschutz auf die 
oben beschriebenen Grob-
montagen, weil ein Kran- und 
Schwertransport-Unterneh-

mer in der Regel über keinen 
anderweitigen Versicherungs-
schutz für die sich hieraus 
ergebende Haftung verfügt, 
zumal sie meist integraler Be-
standteil des Transport-Auftra-
ges sind.

Konsequenterweise ge-
hen die Schwerguthaftungs-

Versicherer im Rahmen der 
Schadenregulierung dann 
allerdings auch für die Grob-
montagen von Frachtrecht 
(LT 2) aus und behandeln 
Schäden, die anlässlich von 
Grobmontagen entstehen, 
so, als ob die Haftungsgrund-
lage auch hier Frachtrecht 
wäre. Im Schadenfall wird 
der geschädigte Auftraggeber 
also mit dem für ihn ungüns-
tigeren Haftungsregime der  
§§ 407 ff. HGB konfrontiert. 
Dies ist lang geübte Praxis und 
hat sich auch bewährt.

Soweit der Exkurs zum All-
gemeinen Vertragsrecht, zu 
den AGB und Individualver-
einbarungen. Wiederholen 
wir also die eingangs gestellte 
Frage: Worum geht es? Es geht 
darum, dass der AN freiwil-
lig das geschützte Umfeld des 
Frachtrechts verlässt, indem er 
in Folge des eingangs zitierten 
Fortschritts vermehrt dazu 
übergeht, sein Geschäftsfeld 
über die eigentlichen Grob-
montagen hinaus auf allge-
meine Montagen zu erweitern. 
Zu diesem Zweck werden Mon-
tagetrupps zusammengestellt 
und zum Teil auch Tochter-

Reicht der bestehende haftungsbezogene  
Versicherungsschutz für einen  

System-Dienstleister aus?

Viele Unternehmen haben nicht nur ihr Dienstleis-
tungsangebot erweitert, sondern sind auch inter-
national tätig. Das Bild zeigt Montagearbeiten in 
Finnland.
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firmen gegründet. Montagen 
über die schlichte Grobmonta-
ge hinaus sollen damit ebenso 
angeboten werden können, 
wie Montagen ohne vorange-
gangenen oder nachfolgenden 
Transport, egal, ob nun ho-
rizontal mittels Schwerlast-
Equipment oder vertikal mit-
tels Mobilkran. 

Wer bis vor kurzem 
noch klassischer Kran- und 
Schwertransport-Unterneh-
mer war, mausert sich unver-
sehens zum System-Dienst-

leister, in dem er infolge der 
Erweiterung seines Tätigkeits-
spektrums komplette Projekt-
abwicklungen anbietet wie 
zum Beispiel:
•	 umfassende Demontage, die 
weit über die Grob-Demontage 
hinaus geht einschließlich des 
Lösens von Medienanschlüs-
sen
•	 umfassende Remontage 
einschließlich des Wieder-
anschließens der Medienan-
schlüsse
•	 bis hin zum Haftungsüber-

gang (Abnahme) nach erfolg-
reichem Probebetrieb. 
All dies erfolgt zwar auch mit 
Transportleistungen mittels 
Lkw, Stapler oder Kran, die je-
doch bestenfalls gleichwertig, 
zumeist jedoch gegenüber den 
vorerwähnten Tätigkeitsmerk-
malen deutlich in den Hinter-
grund treten.

Sämtliche Tätigkeiten, die 
nicht vom Leistungstyp 2 er-
fasst werden, lassen sich nicht 
mehr dem Frachtrecht zuord-
nen, da sie in der Auftragsge-

samtheit ein eigenes Gewicht 
einnehmen. Es werden bei die-
sen Leistungen vielmehr zwei 
verschiedene Vertragstypen 
derart miteinander verbun-
den, dass sie zusammen ein 
sinnvolles Ganzes ergeben. In 
der Rechtslehre wird dies als 
gemischter Vertrag (Typenver-
schmelzungsvertrag) bezeich-
net. Die rechtliche Einordnung 
der vertraglichen Einzelteile 
erfolgt in der Form, dass für 
jede Leistung die Vorschriften 
des entsprechenden Vertrags-
typs Anwendung finden:
•	 für die Transportleistungen 
kommt Frachtrecht (§§ 407 ff. 
HGB), 
•	 für die De- und Remontage 
Werkvertragsrecht (§§ 631 ff. 
BGB) oder die VOB zur An-
wendung.

Dass der Schwerguthaf-
tungs-Versicherer Versiche-
rungsschutz nur für den fracht-
rechtlichen Teil (einschließlich 
Grobmontage) bereitstellen 
kann, liegt ebenso auf der 
Hand wie die Erkenntnis, dass 
hieraus nicht unerhebliche 
Probleme für den vom Kran- 
und Schwertransport-Unter-
nehmer angestrebten umfas-
senden Versicherungsschutz 
erwachsen. Da sich die werk-
vertraglichen Leistungen auf 
ein völlig anderes Rechtsgebiet 
mit gänzlich anderen Rechts-
folgen (BGB) beziehen, sieht 
sich jeder Schwerguthaftungs-
Versicherer außer Stande, auch 
für dieses Tätigkeitsspektrum 
Versicherungsschutz bereitzu-
stellen.

Die nachfolgenden Bei-
spiele sollen veranschauli-
chen, dass es für den Kran- und 
Schwertransport-Unterneh-
mer in seiner Eigenschaft als 
System-Dienstleister nur noch 
ein kleiner Schritt ist, um 
sich endgültig außerhalb des 
Frachtrechts zu bewegen:
•	 Installation einer kom-
pletten Produktionsstraße,
•	 Errichtung des Rohbaus 
(Stahlskelettkomponenten) ei-
ner Halle,
•	 Einbringen der Horizontal-
Elemente einer Lärmschutz-
wand.

In allen Fällen handelt es 
sich um reine Montage- be-

Reaktormontage in Ludwigshafen 
mit einem LTM 1300.
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ziehungsweise Bautätigkeiten. 
Mobilkrane, Stapler oder Hub-
gerüste dienen lediglich als 
Hilfsmittel, um das Gewerk zu 
montieren beziehungsweise 
zu errichten, vergleichbar mit 
einem Turmdrehkran auf einer 
ganz normalen Hochbaustelle.

Das versicherungstech-
nische Fazit ist hier ebenso 
schlicht wie konsequent: Der 
System-Dienstleister befin-
det sich nunmehr uneinge-
schränkt außerhalb des Fracht-
rechts, und damit befindet 
sich auch der Schwerguthaf-

tungs-Versicherer außerhalb 
seiner Leistungsverpflichtung!

Reicht der bestehende 
haftungsbezogene Versiche-
rungsschutz für einen Sys-
tem-Dienstleister aus? Jeder 
Kran- und Schwertransport-
Unternehmer hat seine Haf-

tung üblicherweise im Rahmen 
von drei Haftungs-Versiche-
rungssparten abgesichert:

•	 Über die Kraftfahrt-
haftpflicht-Versicherung ist die 
Haftung für alle zulassungs- 
und versicherungspflichtigen 
Fahrzeuge versichert (zum 
Beispiel Autokrane bzw. Gabel-
stapler mit mehr als 6 km/h).
•	 Im Rahmen der Schwergut-
haftungs-Versicherung ist die 
verkehrsvertragliche Haftung 
für alle transportierten bezie-
hungsweise gekranten Güter 
versichert.
•	 Über die Betriebshaftpflicht-
Versicherung sind gesetzliche 
Haftpflichtansprüche Drit-
ter privatrechtlichen Inhalts 
abgedeckt. Ausschlaggebend 
für die vertragliche Ausgestal-
tung sind sämtliche betrieb-
lichen Leistungen für Dritte, 
wobei auf den Vorrang der 
Kraftfahrthaftpflicht- und der 
Schwerguthaftungs-Versiche-
rung hinzuweisen ist.

Da das Haftungsspektrum 
der Kraftfahrthaftpflicht-Versi-
cherung mit den vorerwähnten 
Stichworten umfassend umris-
sen ist und nachdem wir das 
der Schwerguthaftungs-Ver-

Unabhängig davon, ob derjenige Kran- und 
Schwertransport-Unternehmer, der über 
die traditionelle Kranleistung hinaus wei-
tergehende Dienstleistungen erbringt, sich 
nun als System-Dienstleister versteht oder 
nicht: Sobald er Leistungen auf der Grund-
lage des Werkvertragsrechts erbringt, ar-
beitet er außerhalb des Leistungsspektrums 
der Schwerguthaftungs-Versicherung.
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sicherung im Verlauf unserer 
Ausführungen erschöpfend 
erläutert haben, kommen wir 
nicht umhin, hinsichtlich 
der Betriebshaftpflicht-Versi-
cherung auf so unerfreuliche 
Stichworte wie „Erfüllungsan-
spruch“ und „Tätigkeitsscha-
den“ hinzuweisen.

Wie bereits vorangehend 
herausgearbeitet, ist für Auf-
träge, bei denen nicht allein 
eine Kranleistung zu erbrin-

gen ist (zum Beispiel De- und/
oder Remontagen), Werkver-
tragsrecht (§§ 631 ff. BGB) 
anzuwenden. Im Rahmen 
eines Werkvertrages schul-
det der Werkunternehmer 
den vertraglich vereinbarten 
Erfolg, also zum Beispiel die 
De- und/oder Remontage. 
Kommt es im Zuge der Ver-
tragsdurchführung zu einer 
Havarie mit der Folge, dass 
de- und rezumontierendes 

Eigentum des AG beschädigt 
wird, liegt – rein rechtlich 
– die Situation vor, dass der 
Vertrag vom AN (noch) nicht 
vertragsgemäß durchgeführt 
– also (noch) nicht erfüllt – 
wurde, da der vertraglich ge-
schuldete Erfolg (noch) nicht 
eingetreten ist. 

Der Anspruch des AG auf 
erfolgreichen (!) Abschluss der 
Arbeiten leitet sich aus dem 
Werkvertrag ab. Im Rahmen 
der Betriebshaftpflicht-Ver-
sicherung fällt der Anspruch 
auf Erfüllung von Verträgen 
jedoch nicht unter den Versi-
cherungsschutz, sodass für die 
vorgenannte Fall-Konstella-
tion grundsätzlich keine De-
ckung besteht!

Zwar ist es in Einzelfällen, 
in denen der De- und Remon-
tage-Anteil am Gesamtauftrag 
gegenüber der Kranleistung 
extrem in den Hintergrund 
tritt, denkbar, dass ein Tätig-
keitsschaden im Sinne der Be-
triebshaftpflicht-Versicherung 
vorliegt, sodass Schäden am 
Eigentum des Auftraggebers 
im Zuge der Kranleistung un-
ter die (Tätigkeitsschaden-)De-
ckung fallen, weil insoweit 
dann kein (nicht versicherter) 
Erfüllungsschaden im vorer-
wähnten Sinne vorliegt. Zur 
Erinnerung: Derartige Schä-
den sind gegeben, wenn es zu 
einem Schaden an fremden Sa-
chen durch gewerbliche Tätig-
keit des Versicherungsnehmers 
an oder mit diesen Sachen 
(zum Beispiel Bearbeitung, Re-
paratur, Beförderung) kommt. 

Für derartige Tätigkeitsschä-
den gewähren die Betriebshaft-
pflicht-Versicherer allerdings 
nur Versicherungsschutz mit 
eingeschränkter Deckungs-
summe (Sublimit). Für die 
System-Dienstleister der Kran- 
und Schwertransportbranche 
ist die Deckungssumme für 
Tätigkeitsschäden im Rahmen 
eines „vernünftigen“ Preis-
/Leistungsverhältnis so hoch 
wie irgend möglich zu fixie-
ren. Eine etwaige Erhöhung 
darüber hinaus ist, wenn über-
haupt, nur mit einem unver-
hältnismäßig hohen Prämien-
aufwand realisierbar, und das 
skizzierte Grundproblem des 

Ausschlusses von Erfüllungs-
ansprüchen bleibt weiterhin 
ungelöst.

Unabhängig davon, ob der-
jenige Kran- und Schwertrans-
port-Unternehmer, der über 
die traditionelle Kranleistung 
hinaus weitergehende Dienst-
leistungen erbringt, sich nun 
als System-Dienstleister ver-
steht oder nicht: Sobald er 
Leistungen auf der Grundla-
ge des Werkvertragsrechts er-
bringt, arbeitet er außerhalb 
des Leistungsspektrums der 
Schwerguthaftungs-Versiche-
rung und muss sich darüber im 
Klaren sein, dass die dadurch 
entstehende versicherungs-
technische Lücke durch den 
Betriebshaftpflicht-Versicherer 
nicht annähernd geschlossen 
werden kann.

Die Frage, ob der üblicher-
weise bestehende haftungsbe-
zogene Versicherungsschutz 
für einen System-Dienstleister 
ausreicht, ist folglich mit nein 
zu beantworten.

Obgleich wir aus zahl-
reichen Diskussionen wis-
sen, dass viele Kran- und 
Schwertransport-Unterneh-
mer dies nicht wahr haben 
wollen: aus dem risikotech-
nischen Ei, dass sie sich und 
uns mit dem Titel MONTAGE 
zum Ausbrüten ins Nest gelegt 
haben, ist nunmehr ein Küken 
mit dem Namen MONTAGE-
VERSICHERUNG geschlüpft!

Als verschuldensunabhän-
gige Sachversicherung und 
versehen mit dem Prädikat 
einer klassischen All-Risk-De-
ckung stellt die Montage-Ver-
sicherung ungeachtet ihres 
Subsidiaritätscharakters den 
einzig richtigen Lösungsansatz 
für den Risikotransfer eines 
System-Dienstleisters dar, der 
infolge seines erweiterten 
Dienstleistungsangebotes das 
schützende Umfeld des Fracht-
rechts verlassen hat, was mit 
folgender Grafik verdeutlicht 
werden soll: 

Der Versicherungsschutz 
bezieht sich auf das Interesse 
des Kran- und Schwertrans-
port-Unternehmers in seiner 
Eigenschaft als System-Dienst-
leister einschließlich seiner 
Subunternehmer. Um etwai-

Montage einer Schmierkolonne.
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gen Diskussionen, ob ein ein-
getretener Schaden der Haf-
tungssphäre des AN oder des 
AG zuzuordnen ist, keinen un-
nötigen Vorschub zu leisten, 

empfehlen wir grundsätzlich, 
dass Interesse des AG (Bestel-
ler) mitzuversichern.

Sowohl für die System-
Dienstleister der Kran- und 
Schwertransportbranche als 
auch für diejenigen, die sich als 
solche zwar nicht verstehen, 

gleichwohl auf Grund ihres 
Tätigkeitsspektrums ebenfalls 
außerhalb des Frachtrechtes 
agieren, haben wir ein Mon-

tage-Versicherungskonzept 
entwickelt, das im Rahmen der 
Ausgestaltung des Deckungs-
umfangs und im Zuge der 
Prämienfindung berücksich-

tigt, dass sowohl die Schwer-
guthaftungs- als auch die Be-
triebshaftpflicht-Versicherung, 
wenn sie denn greifen, voran-

gehen. Ihr Subsidiaritätscha-
rakter berücksichtigt dies auch 
und verhindert das von vielen 
Kunden befürchtete Risiko 
etwaiger doppelter Versiche-

rungskosten. Mit der Montage-
Versicherung wird eine gravie-
rende versicherungstechnische 
Lücke geschlossen!             KM

ohne Montage-Versicherung					     mit Montage-Versicherung	
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